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Angaben zur Stellungnahme

Thematik: 
Zonenplanänderung Erweiterung Landschaftsschutzgebiete 

Teilnehmerangaben: 
Die Mitte Stadt St.Gallen
Ivo Liechti
Hechtackerstrasse 14B
9014 St.Gallen

Kontaktangaben: 
Stadt St.Gallen
Neugasse 3
9004 St.Gallen

E-Mail-Adresse: cornelia.steiner@stadt.sg.ch
Telefon: +41 224 56 31

Teilnehmeridentifikation: 
92332
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Bereich Kapitel Antrag / Bemerkung Begründung

Beteiligung
Planungsbericht

2 Wir bitten den Stadtrat, die Erweiterung der Landschaftsschutzgebiete unter
Berücksichtigung unserer Stellungnahme umzusetzen.

Wir danken dem Stadtrat für den besseren Schutz der stadtnahen
Landschaftsräume durch die Erweiterung der Landschaftsschutzgebiete. Damit
kann ein attraktiver Standortfaktor unserer Stadt angemessen berücksichtigt
werden. Bis auf eine Ausnahme im Gebiet Oberhofstetten, wo aus Sicht unserer
Partei die künftige Flexibilität der Siedlungsentwicklung unnötig stark
eingeschränkt wird, können wir die Erweiterungen der bestehenden
Landschaftsschutzgebiete unterstützten.

Beteiligung
Planungsbericht

4.2.2 Im Gebiet Oberhofstetten ist gemäss kommunalem Richtplan (2012) bislang
eine Siedlungsgebietserweiterung vorgesehen. Im Rahmen der
Richtplananpassung 2022 soll dieses Siedlungserweiterungsgebiet aufgehoben
werden. Trotz dieser Aufhebung im kommunalen Richtplan beantragen wir, das
Landschaftsschutzgebiet nicht über diesen Bereich zu erweitern. Damit bleibt für
eine spätere Siedlungserweiterung eine Flexibilität vorhanden, die mit der
Überlagerung der Landschaftsschutzzone verloren geht.

Der strategische Erhalt möglicher Siedlungserweiterungsgebiete ist für die
zukünftige Entwicklung der Stadt wichtig. Das behördenverbindliche Instrument
des Richtplans kann darauf laufend reagieren, sollten sich in den kommenden
Jahren die Voraussetzungen verändern. Anders ist es, wenn ein
grundeigentümerverbindlicher Schutz mit entsprechender Rechtsbeständigkeit
über dieses Gebiet gelegt wird. Dann ist eine Siedlungsentwicklung über Jahre
ausgeschlossen.

Das Siedlungserweiterungsgebiet liegt in einer wenig einsehbaren
Landschaftskammer am Abhang zur bestehenden Siedlung. Den
Landschaftswert erachten wir hier als untergeordnet. Auch ohne Bezeichnung
als Landschaftsschutzgebiet bleibt die Fläche unbebaut, sofern nicht dannzumal
eine Bauzonenerweiterung erfolgt. Ebenso scheint die Gefahr einer
Verunklärung der Trennung von Siedlungs- und Nichtsiedlungsgebiet durch den
Bau landwirtschaftlicher Nutzbauten an dieser Lage nicht vorhanden zu sein.
Wir sehen daher keine schutzwürdigen Interessen, um diese Fläche in das
Landschaftsschutzgebiet aufzunehmen.

Beteiligung
Zonenplanänderung
Gebiet Dreilinden /
Notkersegg

Keine Antwort Keine Antwort

Beteiligung
Rückmeldung Gebiet
Dreilinden / Notkersegg

Keine Antwort Keine Antwort

Beteiligung
Zonenplanänderung
Gebiet Gübsensee

Keine Antwort Keine Antwort

Beteiligung
Rückmeldung Gebiet
Gübsensee

Keine Antwort Keine Antwort

Beteiligung
Zonenplanänderung
Gebiet Menzlen

Keine Antwort Keine Antwort
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Beteiligung
Rückmeldung Gebiet
Menzlen

Keine Antwort Keine Antwort

Beteiligung
Zonenplanänderung
Gebiet Waltramsberg /
Peter und Paul

Keine Antwort Keine Antwort

Beteiligung
Rückmeldung Gebiet
Waltramsberg / Peter und
Paul

Keine Antwort Keine Antwort

Beteiligung
Allgemeine
Rückmeldungen

Keine Antwort Keine Antwort


